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Dem im Grundsatz 6.1-2 eingeführten 5 Hektar-Grundsatz steht die Stadt Warstein grundsätzlich 
offen gegenüber. Konkrete Folgen für die Siedlungsentwicklung sind zum jetzigen Stand noch nicht 
absehbar, der neue Grundsatz wird zunächst als Handlungsauftrag an die Träger der 
Regionalplanung verstanden, informelle Instrumente zu entwickeln, die dem landesplanerischen 
Grundsatz zuträglich sind. Diesbezüglich sind zukünftig eine laufende Evaluation sowie eine 
frühzeitige Einbindung der Kommunen erforderlich.  
Wie die Landesplanungsbehörde bereits richtig erkennt, darf dieser Grundsatz nicht dazu führen, 
dass der Wirtschaftsstandort NRW an Attraktivität durch größere Auflagen bzw. längere 
Planverfahren aufgrund der ggf. Vielzahl der zu beachtenden (informellen) Konzepte verliert.   
Unabhängig des 5 ha-Grundsatzes muss eine Siedlungsentwicklung, die durch die 
Bedarfsberechnungen bzw. die festgestellten örtlichen Bedarfe im regionalplanerischen Freiraum 
begründet ist, immer möglich bleiben. Unabhängig von Siedlungsentwicklungen in anderen 
Kommunen oder Planungsregionen.  
  
Gemäß Grundsatz 6.1-8 sollen gewerbliche Brachflächen im Siedlungsraum vornehmlich einer 
gewerblichen Nachnutzung zugeführt werden.  
Dieser Grundsatz verkennt in vielen Fällen die tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten. Oftmals 
finden sich im direkten Umfeld innerstädtischer gewerblicher Brachen bereits schützenswerte und 
empfindlichere Nutzungen, die einer gewerblichen Nachnutzung für emittierende Betriebe und 
Industrien entgegenstehen.  Auch ist der Anspruch an die Flächengröße für flächenintensive 
Betriebe sowie die Erschließung für ggf. erforderlichen Schwerlastverkehr häufig nicht mit 
innerstädtischen Brachflächen vereinbar.   
Nicht störende Betriebe, Handwerker und Dienstleister sind im Sinne kürzerer Wege zwischen 
Arbeit und Wohnen auf innerstädtischen Gewerbebrachen denkbar und aus Sicht der 
Standentwicklung ggf. auch wünschenswert.  Diese Entwicklung kann über die Bauleitplanung 
allerdings bereits über die Ausweisung von WA oder MI-Gebieten und die darin (ausnahmsweise) 
zulässigen Nutzungen erreicht werden. Einer Verankerung in einem landesplanerischen Grundsatz 
bedarf es daher nicht.  
Eine wohnbauliche Entwicklung auf innerstädtischen Gewerbebrachen kann dagegen ebenso 
städtebauliche Ziele verfolgen, wie z.B. die Nutzung vorhandener Infrastrukturen, die Förderung 
des Fuß-  und Radverkehrs aufgrund der zentralen Lage im Gegensatz zu z.B. Neubaugebieten in 
städtischer Randlage und entsprechenden Entfernungen z.B. zur Innenstadt.  
Auch die Entwicklung langjähriger Brachen, die sich teils zu städtebaulichen Missständen 
entwickelt haben, sollte unabhängig der Nachnutzung möglich sein. Oftmals gestaltet es sich 
schwierig, überhaupt Interessenten für die Entwicklung solcher Flächen zu gewinnen (z.B.  
aufgrund notwendiger Investitionen in Abbruch, Altlastensanierung, ggf. Denkmalschutzauflagen 
etc.).   
Die Entwicklung von (Gewerbe-)Brachen sollte der kommunalen Bauleitplanung überlassen bleiben 
und hier keine landesplanerischen Vorgaben über die Art der Nachnutzung zu treffen. Der 
entsprechende Teil des Grundsatzes 6.1-8 sollte daher gestrichen werden.     
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 




